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EWG

Möglichkeiten 
eines europäischen Wettbewerbsrechts

Albert Borschette, Brüssel

Das Erfordernis, ein System zu errichten, das 
den Wettbewerb innerhalb des Gemeinsamen 

Marktes vor Verfälschungen schützt, ist so wesent
lich, daß bei seinem Fehlen zahlreiche Vertrags
vorschriften gegenstandslos wären. — Diese Äuße
rung des Gerichtshofes der Europäischen Gemein
schaften unterstreicht einmal mehr die zentrale 
Rolle des Wettbewerbsrechts im Rahmen der euro
päischen Verträge.

Wettbewerbspolitische Grundsatzforderung

Für die Kommission der Europäischen Gemein
schaften ergibt sich hieraus die Verpflichtung zu 
einer dynamisch fortschreitenden Anwendung der 
Wettbewerbsregeln, die mit einer sich fortent
wickelnden Wirtschaft Schritt halten müssen. Diese 
Politik darf weder doktrinär sein noch länger
fristig nur pragmatische Lösungen zulassen. Viel
mehr ist es notwendig, ständig zu überprüfen, ob 
die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften auf 
die wirtschaftlichen Phänomene dem Inhalt und 
der Zielsetzung der wettbewerbspolitischen Grund
satzforderung der Verträge gerecht wird und 
werden kann.

Die wettbewerbspolitische Grundsatzforderung, 
„ein System zu errichten, das den Wettbewerb 
innerhalb des Gemeinsamen Marktes vor Ver
fälschungen schützt“, wurde in den EWG-Vertrag' 
aufgenommen, weil man davon ausging, daß der 
Wettbewerb als Wirtschaftsverfassung am besten 
geeignet sei, einen Beitrag zur Erreichung der 
Vertragsziele zu leisten. Dabei handelt es sich 
darum, „eine harmonische Entwicklung des Wirt
schaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine 
beständige und ausgewogene Wirtschaftsauswei
tung, eine größere Stabilität, eine beschleunigte 
Hebung der Lebenshaltung und engere Beziehun
gen zwischen den Staaten zu fördern“. Dies ist 
nicht graue Theorie. Denn der Wettbewerb stimu
liert — nicht nur in der Wirtschaft — die Initiative

und Leistung. Solange in der Wirtschaft der Wett
bewerb erhalten wird, kommen die Ergebnisse 
allen zugute.

Bei der Gründung des Gemeinsamen Marktes 
stand die Notwendigkeit der Integration der tradi
tionell abgegrenzten Märkte der Mitgliedstaaten 
im Vordergrund. Dies ist ein besonderer Aspekt 
europäischer Wettbewerbspolitik: Ohne diese Inte
gration, die das Ziel der europäischen Verträge 
ist und weit über das Maß an Zusammenarbeit 
der Staaten hinausgeht, das mit anderen inter
nationalen Wirtschaftsverträgen angestrebt wird, 
konnte der Gemeinsame Markt nicht entstehen. 
Von der Wettbewerbspolitik her ergibt sich die 
Aufgabe, ständig darüber zu wachen, daß die 
durch die europäischen Verträge sich öffnenden 
Grenzen nicht durch private Verträge zwischen 
den Unternehmen geschlossen bleiben.

Regelung des Alleinvertriebs

Der erste Schwerpunkt der europäischen Wettbe
werbspolitik lag bei einer Regelung des Alleinver
triebs von Waren innerhalb des Gemeinsamen 
Marktes, die den Vertragszielen entspricht. Der 
von der Kommission zugelassene Alleinvertrieb, 
der die Gewährung eines sogenannten absoluten 
Gebietsschutzes nicht vorsieht, hat sich weitge
hend durchgesetzt. Im allgemeinen scheint er am 
besten geeignet, die Marktdurchdringung zu för
dern, das Warenangebot für die Verbraucher zu 
steigern und überhöhte Preisdifferenzen abzu
bauen, ohne daß auf die nützlichen Funktionen
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des Alleinvertriebs (Kundenbetreuung und Kun
dendienst) verzichtet werden müßte. Aus dieser 
zentralen Besorgnis der Kommission heraus er- 
!<lären sich auch die Überlegungen auf verwandten 
Gebieten, wie z. B. beim selektiven Vertrieb be
sonderer Güter, beim Versuch des Abbaus von 
Beschränkungen, die de facto einen absoluten 
Gebietsschutz herbeiführen, und schließlich bei 
der Nichtverwendbarkeit von gewerblichen Schutz
rechten, um Märkte zu trennen.

Die Gewährung solcher Schutzrechte obliegt den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Sie sollen jedoch nicht 
einen freien Warenverkehr verhindern. Das euro
päische Wettbewerbsrecht kommt dann zum Zuge, 
wenn wettbewerbsbeschränkende Verträge die 
Ausübung von Schutzrechten in einer Weise ge
währen, die die Marktintegration verhindern. Dies 
hat der Europäische Gerichtshof in verschiedenen 
Entscheidungen eindrucksvoll dargelegt. Grund
sätzlich gilt dies in ähnlicher Weise auch für das 
Gebiet der Patentlizenzen; erste Entscheidungen 
sind hier bereits getroffen worden. Auch in diesem 
Bereich muß das Prinzip des freien Warenverkehrs 
durchgesetzt werden.

Zu diesem Problemkreis gehört auch der Abbau 
der deutschen Preisbindung der zweiten Hand. 
Zwar unterliegt diese Preisbindung nationalem 
Recht und nicht den gemeinschaftlichen Wettbe
werbsvorschriften. Doch mußte die von den euro
päischen Wettbewerbsvorschriften diktierte Un
möglichkeit, den Reimport preisgebundener Wa
ren nach Deutschland zu verhindern, die vom 
deutschen Recht vorgeschriebene Lückenlosigkeit 
der Preisbindung überall da durchlöchern, wo im 
Ausland die Preise für die gleichen Waren erheb
lich niedriger lagen.

Grenzen des europäischen Rechts

Der zweite Schwerpunkt der europäischen Wett
bewerbspolitik lag bei der Definition der Grenzen 
und der Tragweite des europäischen Wettbewerbs
rechts. Inzwischen hat der Europäische Gerichts
hof die Entscheidungen der Kommission bestätigt, 
daß das europäische Wettbewerbsrecht immer 
dann anwendbar ist, wenn wettbewerbsbeschrän
kende Verträge oder Verhaltensweisen von Unter
nehmen Auswirkungen im Gemeinsamen Markt 
haben, auch wenn der Sitz der Unternehmen 
außerhalb der Länder der Europäischen Gemein
schaften liegt.

Neben dieser geographischen nahm die Kommis
sion aber auch eine qualitative Abgrenzung vor: 
Das allgemeine Kartellverbot des EWG-Vertrags 
gab Anlaß zu Unsicherheiten und Mißverständnis
sen, die sich insbesondere dort auswirkten, wo es 
am wenigsten erwünscht war, nämlich bei den 
kleinen und mittleren Unternehmen. An diese Un

ternehmen, die den weitaus größten Teil der Be
triebe im Gemeinsamen Markt ausmachten, stellte 
die neue Lage mit dem vergrößerten Wirtschafts
raum und der verschärften Konkurrenz von innen 
und außen außerordentlich hohe Anforderungen. 
Aber gerade diese Unternehmen schienen durch 
das europäische Wettbewerbsrecht verunsichert 
und gehindert zu sein, die für ihr Überleben wich
tigen Maßnahmen — oft in Form einer zwischen
betrieblichen Zusammenarbeit — zu treffen.

Über die sogenannte Bagatellregelung werden 
derartige Vereinbarungen kleiner Unternehmen 
aus dem Anwendungsbereich des europäischen 
Wettbewerbsrechts ausgeklammert. Die Bekannt
machung der Kommission über die zwischenbe
triebliche Zusammenarbeit zählt Formen der Ko
operation auf, die den Wettbewerb nicht beschrän
ken. Außerdem fördert eine Gruppenfreistellung 
für kleine und mittlere Unternehmen in bezug auf 
Spezialisierungsvereinbarungen in der Produktion 
die Zusammenarbeit. Daß immer noch ein hoher 
Bedarf an internationaler Kooperation zwischen 
solchen Unternehmen besteht, beweist die außer
ordentlich große Anzahl von Anfragen nach inter
nationalen Partnern, die bei der von der EG-Kom
mission eröffneten Kooperationsbörse täglich ein
gehen.

Probleme der Unternehmenskonzentration

Inzwischen hat sich das Bild der europäischen 
Wirtschaft und der Weltwirtschaft mehr und mehr 
verändert Neue Probleme, die neuer Lösungen 
bedürfen, sind sichtbar geworden. Der Schwer
punkt der Wettbewerbspolitik liegt heute bei den 
großen Unternehmen, d. h. bei der steigenden 
Konzentration in der Wirtschaft.

Die jährliche Zahl der Zusammenschlüsse im Ge
meinsamen Markt hat sich von 1962 bis 1970 ver- 
dreieinhalbfacht, wobei sich in den Jahren 1966 
bis 1970 die Zuwachsraten gegenüber dem Zeit
raum 1962—1966 nahezu verdoppelt haben. Global 
gesehen hat die zunehmende kapitalmäßige Ver
flechtung dazu geführt, daß in den Ländern mit 
der stärksten Konzentration, nämlich in Großbri
tannien und der Bundesrepublik Deutschland, der 
Anteil der 100 größten Industrieunternehmen am 
gesamten industriellen Umsatz 1970 jeweils 50%  
erreicht hat

Sektorale Wettbewerbsgefährdung

Wettbewerbspolitisch besonders relevant sind die 
Auswirkungen der Konzentrationswelle in ein
zelnen Sektoren. Die Ergebnisse einer Unter
suchung der Kommission weisen auf eine eindeu
tige, in einigen Sektoren sogar alarmierende Zu
nahme des Konzentrationsgrades hin. Die Zahlen 
zeigen, daß in manchen Sektoren bereits ein Zu-
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Stand erreicht ist, in dem das Weiterbestehen 
eines wirl<samen Wettbewerbs gefährdet erscheint, 
während in anderen Sel<toren bereits wenige wei
tere Zusammenschlüsse den freien Wettbewerb in 
Frage stellen würden.

Die Marktstellung, die die Unternehmen durch 
Konzentration erreichen können, kann sie aus 
dem Zwang entlassen, Preise, Mengen und Quali
täten ihrer Produkte der Nachfrageentwicklung an
zupassen, und sie kann sie in die Lage versetzen, 
eine vom Konjunkturverlauf weitgehend unabhän
gige Preispolitik zu verfolgen. Schließlich wird die 
Wahlfreiheit der Konsumenten und der Arbeitneh
mer, sich zwischen mehreren Arbeitgebern frei 
entscheiden zu können, beschränkt.

Ist aber erst einmal solch eine Marktstruktur er
reicht, so sind wesentliche Wettbewerbsimpulse 
von seiten der restlichen Anbieter oder von außen 
kaum zu erwarten, zumal die marktbeherrschen
den Unternehmen oft über Möglichkeiten verfügen, 
neue Anbieter vom Markt fernzuhalten. Um einen 
funktionsfähigen Wettbewerb zu erhalten, ist es 
daher dringend geboten, gesetzliche Grundlagen 
für gezielte Interventionen zu schaffen.

Zwar sind mißbräuchliche Praktiken der marktbe
herrschenden Unternehmen im Gemeinsamen 
Markt oder einem wesentlichen Teil des Gemein
samen Marktes nach den europäischen Regeln 
verboten. Daher ist die Kommission in den ver
gangenen Jahren einige Male mit formellen Ent
scheidungen gegen solche Praktiken vorgegangen, 
und in weiteren Fällen haben die Unternehmen 
ihre mißbräuchlichen Verhaltensweisen nach In
tervention der EG-Kommission freiwillig aufgege
ben. Doch insgesamt wird hierdurch nur die Spitze 
eines Eisbergs getroffen.

Probleme der Fusionskontrolle

Bis vor einigen Monaten, als in der Bundesrepu
blik Deutschland nach jahrelanger Diskussion eine 
Fusionskontrolle durchgesetzt wurde, enthielt 
keine der kontinentaleuropäischen Wirtschaftsver
fassungen eine wirksame Waffe gegen die Ent
stehung übermäßiger wirtschaftlicher Macht durch 
Konzentration. Und dies auch in solchen Ländern 
nicht, in denen der Schutz des Wettbewerbs ge
setzlich verankert ist. Der Schwerpunkt des Wett
bewerbsschutzes lag in dem Vorgehen gegen

Kartelle, und die gesetzlichen Mittel waren zur 
Bekämpfung von Verhaltensweisen konzipiert und 
nicht zur Verhinderung wettbewerbsfeindlicher 
Strukturen. Die Forderung nach einem unver
fälschten Wettbewerb kann aber durch die Zu
nahme von Marktstrukturen, in denen der Wett
bewerb nicht mehr seine Funktion erfüllen kann, 
schließlich ad absurdum geführt werden.

Auch in der Europäischen Gemeinschaft ist — mit 
Ausnahme des Kohle- und Stahlbereichs — die 
Lage nicht viel besser. Zwar hat die Kommission 
schon 1966 bekanntgegeben, daß sie es für mög
lich hielt, Artikel 86 auch auf bestimmte Fusionen 
anzuwenden, doch stieß diese Meinung auf er
heblichen Widerstand. Erst zu Beginn dieses Jah
res hat der Europäische Gerichtshof diese Auffas
sung in seinem Continental-Can-Urteil bestätigt 
und erklärt, Artikel 86 verbiete auch Fusionen, 
durch die ein beherrschendes Unternehmen seine 
Stellung derart verstärkt, daß „nur noch Unter
nehmen auf dem Markt bleiben, die in ihrem 
Marktverhalten von dem beherrschenden Unter
nehmen abhängen“. Grundsätzlich wird in dem 
Urteil ausgeführt, daß „Artikel 85 und 86 auf ver
schiedenen Ebenen das gleiche Ziel anstreben“ 
und daß die Vertragsforderung, „ein System zu er
richten, das den Wettbewerb vor Verfälschungen 
schützt“, erst recht fordert, daß der Wettbewerb 
nicht ausgeschaltet wird.

Der Entwurf der Kommission

Dieses Urteil löst nicht alle Probleme. So bleibt 
z. B. ungeklärt, ob Artikel 86 auch dann zum Zuge 
kommt, wenn das gleiche Ergebnis — die Aus
schaltung eines funktionsfähigen Wettbewerbs — 
durch einen Zusammenschluß zwischen Unterneh
men erreicht wird, von denen keines bereits vor
her eine marktbeherrschende Stellung hatte. Ne
ben diesen Problemen muß auch bedacht werden, 
daß der funktionsfähige Wettbewerb auch durch 
die Entstehung enger Oligopole oder bedeutender 
vertikaler oder konglomeraler Konzentrationen in 
Frage gestellt werden kann.

Die Kommission hat deshalb dem Rat einen Ent
wurf zugeleitet, der eine vorherige Genehmigung 
von Zusammenschlüssen vorsieht, wenn der Ge
samtjahresumsatz der beteiligten Unternehmen 
1 Mrd. Rechnungseinheiten überschreitet. Für 
Banken und Versicherungen ist ein Prozentsatz
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der Bilanzsumme bzw. der Prämieneinnalimen 
vorgesellen.

Das mögliclie Verbot solcher Zusammenschlüsse 
wird nicht an quantitative Kriterien gei^nüpft, die 
im voraus festgelegt sind; vielmehr sind in jedem 
Einzelfail die Auswirkungen eines Zusammen
schlusses auf den innergemeinschaftlichen Wett
bewerb zu prüfen. Kommt die Kommission zu der 
Auffassung, daß der Zusammenschluß den wirl<- 
samen Wettbewerb verhindert, so l<ann sie alle 
Maßnahmen anordnen, die geeignet sind, die Vor
aussetzungen eines wirksamen Wettbewerbs wie- 
derherzusteilen.

Schnelles Handeln notwendig

Es ist zu hoffen, daß die Entscheidung in dieser 
Sache nicht zu lange hinausgezögert wird. Sonst 
könnte nämlich der Augenblick kommen, in dem 
die Durchsetzung einer effizienten europäischen 
Fusionskontrolle nur noch geringen praktischen 
Wert hat, da die große Weile der Konsolidierung 
bereits verebbt ist.

Zwar besteht die Möglichkeit, im nachhinein zu 
handeln, doch wirft dies eine Reihe schwerwie

gender Probleme sowohl technischer als auch 
sozialer Natur auf. Denn industrielle Konzentra
tion bedeutet auch Konzentration von Arbeitskräf
ten: 98 der 104 größten Unternehmen des Gemein
samen Marktes beschäftigen jeweils mehr als 
20 000 Arbeitnehmer, deren Schicksal zu einem 
gewissen Grade von dem des Unternehmens ab
hängt.

Daher besteht die Gefahr, daß nachträglich ergrif
fene gezielte Maßnahmen zur Wiederherstellung 
des Wettbewerbs und zum Schutz des Verbrau
chers vor Machtübergriffen sich gerade zum Nach
teil der Bevölkerungsgruppen auswirken können, 
die geschützt werden sollen. Dies kann letztlich 
dazu führen, daß der Handlungsspielraum der ge
setzlichen Instanzen zunehmend eingeschränkt 
wird, während die Entscheidungsfähigkeit mehr 
und mehr auf die Großunternehmen übergeht -  
eine höchst bedenkliche Entwicklung. Die Grund
satzforderung des EWG-Vertrages, „ein System zu 
errichten, das den Wettbewerb vor Verfälschungen 
schützt“, hat deshalb nicht nur eine wirtschaft
liche Zielsetzung. Sie trägt vielmehr auch zur Auf
rechterhaltung eines politischen Systems bei, das 
auf einer Kräfteverteilung beruht.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WiRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAIWBURG

NEUERSCHEINUNG

Otto G. Mayer

DIREKTINVESTITIONEN UND WACHSTUM
Umfang, Motive und Wirkungen der US-Direktinvestit!onen in Kanada

iVlIt wachsender Skepsis werden tricht nur in den Entwicklungsländern, 
sondern auch in den Industrieländern ausländische Direktinvestitionen 
und die Aktivitäten internationaler Unternehmen betrachtet. Dabei ist 
die Beurteilung dieser Auslandsaktivitäten höchst unterschiedlich und 
varriiert von Land zu Land.
Die vorliegende Studie analysiert am Beispiel ^Kanadas die Wirkungen 
der US-amerikanischen Direktinvestitionen auf das wirtschaftliche 
Wachstum.
Auf der Grundlage von teilweise völlig neu aufbereitetem empirischem 
Material wird gezeigt, welche Einkommens-, Beschäftigungs-, Außen
handels- und Struktureffekte auf die US-amerikanischen Direktinvesti
tionen zurückzuführen sind.
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